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Entscheidungen und Erkenntnisse
18. September 2003, Zl. 2003/06/0103). Daraus ist aber im Be-
schwerdefall nichts zu gewinnen, weil die vorgeworfene Hand-
lung kurz vor der Eintragung in die Liste stattfand und auch 
der Zeitraum bis zur erfolgten Streichung aus der Liste noch 
nicht so lang ist, dass man davon ausgehen könnte, es komme 
dieser Handlung kein relevantes Gewicht mehr zu (objektiver 
Maßstab - vgl. abermals das zuvor genannte hg. Erkenntnis Zl. 
2003/06/0103).

Die Beschwerde war daher gemäß § 42 Abs. 1 VwGG als unbe-
gründet abzuweisen, 
Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 47 ff VwGG in Ver-
bindung mit der Verordnung BGBl. II Nr. 333/2003.

Mühewaltungsgebühr eines 
Buchsachverständigen
nach § 34 Abs 2 und 3 GebAG

1. Die Mühewaltungsgebühr eines Buchsachverständigen 
ist in den Fällen des § 34 Abs 2 GebAG nach § 34 Abs 1 
GebAG, jedoch mit einem Abschlag von 20 % vorzuneh-
men. 

2. Der vom Sachverständigen begehrte Stundensatz von 
€ 115,– hält sich im Gebührenrahmen des § 34 Abs 3 Z 3 
GebAG. Davon ist aber noch ein 20%iger Abschlag vor-
zunehmen (Stundensatz sohin €  92,–), weil dem Akt kein 
Hinweis entnommen werden kann, dass der Sachver-
ständige diesen Abschlag bereits selbst vorgenommen 
hat. 

OLG Linz vom 3. Juni 2008, 9 Bs 197/08 x

In der Strafsache gegen X. Y. wegen §§ 153c Abs 1, 159 StGB 
wurde Mag. Dr. N. N. mit Beschluss des Landesgerichtes Salz-
burg vom 12.12.2007 zum Buchsachverständigen bestellt und 
mit der Erstattung eines Kurzgutachtens zur Abklärung der Fra-
ge, ob der Beschuldigte durch kridaträchtiges Handeln seine 
Zahlungsunfähigkeit herbeigeführt und Gläubigerinteressen 
beeinträchtigt habe, darüberhinaus auch zur Abklärung der 
nach § 156 Abs 1 und 2 StGB relevanten Fragen, beauftragt.

Für sein am 6. 2. 2008 erstattetes (Kurz-)Gutachten verrech-
nete der Sachverständige mit gleichzeitig übermittelter Ho-
norarnote vom 11. 2. 2008 eine Gesamtgebühr von € 988,66, 
wobei er neben Kosten für das Reinschreiben von Befund und 
Gutachten (12 Seiten à € 1,45) und sonstigen Kosten gemäß 
§ 31 GebAG (3 Exemplare – 36 Seitenkopien à € 0,18) für 
Befund und Gutachtenserstattung einen Pauschalpreis von 
€ 800,– verzeichnete. In Entsprechung der vom Revisor des 
Landesgerichtes Salzburg geforderten Aufschlüsselung der 
Mühewaltungsgebühr teilte der Sachverständige mit Schreiben 
vom 4. 3. 2008 dem Erstgericht mit, dass sich der geltend ge-
machte Pauschalpreis aus 7 Stunden zu je € 115,–, abgerundet 
auf pauschal € 800,–, zusammensetze.

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erstgericht 
die Gebühren des Sachverständigen Mag. Dr. N. N. antragsge-
mäß mit (gerundet gemäß § 39 Abs 2 GebAG) € 988,70.

Dagegen richtet sich die fristgerechte Beschwerde des Re-
visors des Landesgerichtes Salzburg, mit der unter Hinweis 

auf die Bestimmung des § 34 Abs 2 letzter Satz GebAG eine 
Reduktion der Mühewaltungsgebühr um 20%, sohin auf den 
Betrag von € 640,–, begehrt wird.

Die Beschwerde, zu welcher der Sachverständige keine Be-
schwerdebeantwortung erstattete, ist berechtigt.

Gemäß § 34 Abs 1 GebAG idF BGBl I Nr. 111/2007 ist die 
Mühewaltungsgebühr, die dem Sachverständigen für die Auf-
nahme des Befundes und die Erstattung des Gutachtens zu-
steht, nach richterlichem Ermessen nach der aufgewendeten 
Zeit und Mühe und nach den Einkünften zu bestimmen, die 
die oder der Sachverständige für eine gleiche oder ähnliche 
Tätigkeit im außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise 
bezöge.

Gemäß § 34 Abs 2 GebAG ist (unter anderem) in Strafsachen 
die Gebühr für Mühewaltung nach den Tarifen dieses Bundes-
gesetzes zu bestimmen.  Kommt ein solcher (direkt oder über 
§ 49 Abs 1 GebAG) nicht zur Anwendung, ist bei der Bemes-
sung der Gebühr nach Abs 1 im Hinblick auf die öffentliche 
Aufgabe der Rechtspflege zum Wohl der Allgemeinheit ein Ab-
schlag von 20 % vorzunehmen.

Da seit Aufhebung des § 50 durch die GebAG-Novelle 1994 
(BGBl 623/1994) die Gebühr für Mühewaltung eines Buch-
sachverständigen in Strafsachen nach dem außergerichtlichen 
Einkommen des Sachverständigen zu bestimmen ist, und 
der vom Sachverständigen Mag. Dr. N. N. geltend gemachte 
Stundensatz von € 115,– sich im Gebührenrahmen des § 34 
Abs 3 Z 3 GebAG hält, war die verzeichnete Gebühr für Mü-
hewaltung unter Vornahme eines 20%-igen Abschlages mit 
€ 640,– zu bestimmen. Hinweise, wonach der Sachverständi-
ge diesen Abschlag bereits selbst vornahm, können dem Akt 
nicht entnommen werden. Weder in seinem Schreiben vom 
4. 3. 2008 noch in einer allfälligen Beschwerdebeantwortung 
wurde solches behauptet.

Damit errechnet sich die Gesamtgebühr inklusive Schreibge-
bühr von € 17,40 und Kopierkosten von € 6,48 mit (gerundet) 
€ 796,70 (darin enthalten € 132,77 an MwSt).

Anmerkung:

1. Die oben abgedruckte Entscheidung des OLG Linz ist mei-
nes Erachtens sowohl verfahrensrechtlich wie materiellrecht-
lich verfehlt.

2. Verfahrensrechtlich war das Beschwerdegericht nicht be-
rechtigt von einer selbst aufgestellten Vermutung auszuge-
hen, dass der Sachverständige den 20%igen Abschlag bei 
seinem Gebührenbegehren noch nicht vorgenommen hat, 
weil der Sachverständige dazu kein Vorbringen erstattet 
hat. Bei Zweifeln über diesen Umstand muss das Gericht 
nach § 39 Abs 1 GebAG ein Verbesserungsverfahren – im 
Beschwerdeverfahren allenfalls im Wege einer Aufhebung 
der erstgerichtlichen Entscheidung – durchführen und den 
Sachverständigen darüber hören, ob er den 20%igen Ab-
schlag bei dem von ihm geforderten Stundensatz vorgenom-
men hat. Das Wort „kann“ in § 39 Abs 1 GebAG ist in ver-
fassungskonformer Interpretation als „muss“ zu verstehen 
(vgl Krammer/Schmidt, SDG-GebAG3, Anm 4 und E 26 ff zu 
§ 39 GebAG). 

 Für eine Mutmaßung – wie sie das Beschwerdegericht ange-
stellt hat – besteht keine gesetzliche Grundlage. 

3. Aber auch materiellrechtlich halte ich die Vorgangsweise 
des Beschwerdegerichts für verfehlt. Ich meine, dass der 
Stundensatz in den Fällen des § 34 Abs 2 GebAG bei fehlen-
dem Nachweis der außergerichtlichen Erwerbseinkünfte für 
eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit in einem einstufigen 
Vorgang in den Rahmensätzen des § 34 Abs 3 GebAG 
vom Gericht zu ermitteln ist. Denn nach der allgemeinen 
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Norm des § 34 Abs 1 GebAG ist die Mühewaltungsgebühr 
– sohin der Stundensatz – stets nach richterlichem Ermes-
sen zu bestimmen und dafür geben die Tarifrahmen des 
§ 34 Abs 3 GebAG samt den dort für die Ermessensübung 
vorgesehenen Kriterien einen völlig ausreichenden Spiel-
raum, sodass nicht in zwei Bemessungsschritten ku-
mulativ auf die Abschlagsbestimmung des § 34 Abs 2 
GebAG zurückgegriffen werden muss. Dazu kommt, dass 
vom unteren Rahmenbetrag des § 34 Abs 3 Z 1 GebAG von 
€ 20,– jedenfalls kein 20%iger Abzug vorgenommen wer-
den darf, weil § 34 Abs 1 GebAG den Betrag von € 20,– als 
Mindestentgelt bestimmt. Weiters wurden auch nach der frü-
heren Rechtslage (vor dem BRÄG 2008, BGBl I 2007/111) 
viele außergerichtliche Gebührenordnungen mit geringen 
Honoraransätzen in den Fällen des § 34 Abs 2 GebAG ohne 
Abschlag herangezogen, weil in ihnen auf die öffentlichen 
Interessen schon ausreichend Rücksicht genommen wurde 
(vgl etwa die frühere Rechtsprechung zu den Krankenkas-
sengebührenordnungen in Krammer/Schmidt, SDG-GebAG3 
E 64 samt Anm dazu und E 173 je zu § 34 GebAG). Die 
Gebührenrahmen des § 34 Abs 3 Z 1-3 GebAG sind eher 
auch Honorarordnungen, die es ermöglichen, dass öffentli-
che Interessen der Rechtspflege zum Wohl der Allgemeinheit 
bereits bei der Ermessensübung in einem einzigen Be-
messungsvorgang in Anwendung der Rahmensätze ange-
messen berücksichtigt werden können.

 Letztlich halte ich die Einstufigkeit bei der Ermittlung des 
Stundensatzes nach richterlichem Ermessen in den Fällen 
des  § 34 Abs 2 GebAG auch deshalb für besser, weil sie 
für den Sachverständigen leichter verständlich ist und er 
durch die Kompliziertheit eines zweistufigen Vorgehens 
mit den juristischen Schwierigkeiten des Gebührenbestim-
mungsverfahren – wie der vorliegende Fall zeigt – nicht leicht 
zurande kommt.    

Harald Krammer

Mühewaltung bei 
Alkoholisierungsgutachten
(§§ 43, 49 Abs 1 GebAG) – 
Geltendmachungsfrist 
(§ 38 Abs 1 GebAG) – 
nachträgliche Verschiebung 
von Gebührenpositionen 
zulässig 

1. Das Erstellen von Alkoholisierungsgutachten und die 
Beurteilung der Frage, ob bestimmte Verletzungen das 
Alkoholverhalten beeinflusst haben, sind Leistungen, 
die den in § 43 Abs 1 Z 1 GebAG angeführten „ähnlich“ 
sind (§ 49 Abs 1 GebAG), auch wenn keine körperliche 
Untersuchung, sondern nur eine anamnestische Befra-
gung durchgeführt wird.  Die genannten Leistungen sind 
nach § 43 Abs 1 Z 1 GebAG zu honorieren (wohl lit b, in 
komplizierten Fällen lit c).

2. Nachträgliche Aufklärungen zu bereits bezeichneten Ge-
bühren fallen nicht unter die Präklusivfrist des § 38 Abs 1 
GebAG. Es sind daher auch Verschiebungen  der einzel-
nen Positionen der Gebührennote (hier: von der Position 
Mühewaltungsgebühr zu Aktenstudium und Hilfskräfte-
kosten u.a.) grundsätzlich zulässig.

3. Auch wenn der Sachverständige seine Gebühren pau-
schal geltend macht, darf das Gericht die Pauschalgebühr 
nicht willkürlich auf die einzelnen Gebührenbestandteile 
aufteilen. Es muss vielmehr den Sachverständigen nach 
§ 39 Abs 1 GebAG zu einer Aufgliederung auffordern.

4. Das Gericht muss daher auch nachträgliche – in einer 
Äußerung des Sachverständigen nach Ablauf der Präklu-
sivfrist des § 38 Abs 1 GebAG enthaltene – Aufschlüsse-
lungen der zunächst rechtzeitig gelegten Gebührennote 
zum Gegenstand seiner Entscheidung machen.

OGH vom 18. Dezember 2007, 14 Os 128/07s (14 Os 129/07 p)

Das Oberlandesgericht Innsbruck bestellte im zu AZ 6 Bs 
61/07g geführten Berufungsverfahren ao. Univ.-Prof. Dr. N. N. 
zum Sachverständigen und beauftragte ihn mit der Erstellung 
eines gerichtsmedizinischen Gutachtens zum Alkoholisierungs-
grad des Angeklagten zum Unfallszeitpunkt auch mit Blick auf 
die Frage einer gesteigerten Alkoholempfindlichkeit des Ange-
klagten nach einem Schädelbruch.

Nach Erstellung des schriftlichen Gutachtens legte der 
Sachverständige am 25. Mai 2007 eine Gebührennote über 
€ 540,– . Er stützte seinen Anspruch auf die Autonomen Hono-
rarrichtlinien der österreichischen Ärzteschaft und begründe-
te dies damit, dass Alkoholgutachten keine dem Katalog des 
§ 43 GebAG vergleichbare Leistungen seien.

Mit dem – hier zunächst angefochtenen – Beschluss vom 
10. August 2008 bestimmte das Oberlandesgericht die Kos-
ten für die beauftragte „Erstellung eines Alkoholisierungsgut-
achtens und eines Gutachtens zur Frage des Einflusses ei-
nes Schädelbruchs auf das Alkoholverhalten im Körper“ mit 
€ 121,20 und wies das Mehrbegehren von € 418,80 ab. Es 
begründete seine Entscheidung im Wesentlichen damit, dass 
„Alkoholgutachten“ zwar im Katalog des § 43 GebAG nicht 
explizit erwähnt seien, doch komme § 49 Abs 1 GebAG zur An-
wendung; dabei sei nach ständiger Judikatur des Oberlandes-
gerichtes Innsbruck ein Gutachten über die Beeinträchtigung 
einer Person durch Alkohol nach § 43 Abs 1 Z 1 lit b GebAG 
zu honorieren. Da fallbezogen „die beiden Gutachten in kom-
plizierterer Form als die der ständigen Rechtsprechung zu-
grundelegenden erstellt“ worden seien, „nämlich aufgrund 
neuer Erkenntnisse bezüglich der Rückrechnung des Alkohol-
gehaltes in der Atemluft“, sei die Arbeit des Sachverständigen 
hier nach § 43 Abs 1 Z 1 lit c GebAG zu honorieren. Für die Teil-
nahme an der Berufungsverhandlung am 13. Juni 2007 bean-
spruchte der Sachverständige mit Gebührennote vom 22. Juni 
2007 € 675,–. Dabei legte er der Berechnung seines Anspruchs 
(mit gleicher Begründung wie oben) erneut die Autonomen Ho-
norarrichtlinien der österreichischen Ärzteschaft zugrunde.

Mit dem – gleichfalls angefochtenen – Beschluss vom 
10. August 2007 bestimmte das Oberlandesgericht Innsbruck 
die Gebühren des gerichtsmedizinischen Sachverständigen 
„für die Erläuterung der erstellten Gutachten und die Be-
antwortung weiterer Fragen in der Berufungsverhandlung 
am 13. Juni 2007“ mit € 122,70 und wies das Mehrbegehren 
in Höhe von € 552,30 ab. In der Begründung führt das Erst-
gericht aus, dass sich die oben genannte Gebührennote „nicht 
auf die Erstellung eines Alkoholgutachtens, sondern auf die 
diesbezügliche Erläuterung in der Berufungsverhandlung 
vom 13. Juni 2007 und die Beantwortung zusätzlich gestellter 


